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Eisenbahnverkehr

Billette für Einzelreisen
Billette einfacher Fahrt gültig 1 Tag bis 36 km, 2 Tage ab 37 km,

keine Verlängerung
Billette für Hm- und Ruckfahrt -gültig 1 Tag bis 36 km, 10 Tage ab

37 km, 0-20% Ermässigung Verlängerung der 10 Tage gültigen
Billette um 7 oder 14 Tage gegen Aufzahlung

Rundfahrtbillette fur bestimmte Rundreisen, mit oder ohne Einbezug

von Wanderstrecken, gültig 1 oder 10 Tage, bis zu 20% Ermässigung

Verlängerung der Geltungsdauer wie Retourbillette

Ferienbillette für Rund- oder reine Hin- und Ruckfahrten, gültig
1 Monat Verlängerung um ein-, zwei- oder dreimal 10 Tage möglich

Das Fenenbillet ist in der Regel etwas teurer als das Retour-
billet, berechtigt jedoch zum Bezug von 5 Ausflugsbilletten zu
stark ermässigten Preisen (Bahn, Schiff und Postauto) Sie dürfen
einen Kreis von 40 km um den Wohnort des Reisenden nicht
berühren Zusatzkarten fur je drei weitere Ausflugsbillette zu ermäs-
sigtem Preis erhältlich

Billette für Gruppenreisen
Famihenretsen Auf Grund eines besonderen Ausweises, der an den

Bahnschaltern erhältlich ist, wird eine Fahrvergunstigung in dem
Sinne gewahrt, dass eine geringere Anzahl Billette zu losen ist, als
fur die an der Reise teilnehmenden Personen normalerweise
erforderlich wäre

Gesellschaften Stark verbilligte Billette fur beliebige Reisendengrup-
pen von wenigstens 6 Personen, gültig 10 Tage Möglichkeit zur
Einzelhin- oder Ruckreise Es können auch Schiffs- und
Autostrecken einbezogen werden

Schulen und Gruppen von Jugendlichen Mindestbeteihgung 5 Schuler
oder Jugendliche und 1 Lehrer oder Leiter

Abonnemente
Streckenabonnemente Diese Abonnemente werden fur

unbeschränkte oder gelegentliche Fahrten zwischen zwei bestimmten
Stationen ausgegeben Auskunft hierüber erteilen die Bahnstationen

Generalabonnement Das Generalabonnement berechtigt in der
betreffenden Klasse zu beliebigen Fahrten auf den Strecken der SBB
und zahlreicher konzessionierter Bahn- und Schiffahrtsunternehmungen

(über 5000 km) Auf den Linien der meisten übrigen
Transportunternehmungen sowie auf den Postautostrecken (weitere

10000 km) gilt es überdies zum Bezug einer unbeschränkten
Anzahl gewöhnlicher Billette beliebiger Klasse zum halben Preis
Das Generalabonnement wird als Jahresabonnement (Barzah
lung) oder als Ratenabonnement (monatliche Zahlung) ausgegeben

Inhaber von Generalabonnementen können zudem das äusserst

gunstige Generalabonnement fur Tram und Bus beziehen, das in
22 Städten gültig ist
Ehegatten von Generalabonnements-Inhabern erhalten 3 und
12monatige '/2-Preis Abonnemente zum halben Preis

!6-Preis-Abonnement Das Vi-Preis-Abonnement berechtigt zum
Bezug einer unbeschrankten Anzahl gewöhnlicher Billette beliebiger
Klasse zum halben Preis für Strecken der SBB und der meisten
konzessionierten Transportunternehmungen sowie für die Postau-

tolinien (über 15 000 km) Es wird mit einer Geltungsdauer von
15 Tagen sowie von 1, 3 oder 12 Monaten abgegeben
Damen über 62 Jahre und Herren über 65 Jahre sowie Invalide,
die Anspruch auf eine laufende Rente der Eidgenössischen
Invalidenversicherung haben, erhalten ein 12monatiges '/j-Preis-Abonnement

zu stark ermassigtem Preis
Jugendliche von 16-26 Jahren können 1- und 12monatige '/2-Preis-
Abonnemente zu ermässigtem Preis lösen
Durch das Lösen von 4, 10 oder mehr unpersönlichen Tageskarten
kann jedes %-Preis-Abonnement fur frei wahlbare Tage in ein
vollwertiges Generalabonnement erweitert werden

Netzabonnement Das Netzabonnement berechtigt auf den Strecken
eines vom Abonnenten selber zusammengestellten Netzes zu
beliebigen Fahrten in der betreffenden Klasse Die Gesamtlange des
Netzes, in das Strecken der SBB sowie der grosseren konzessionierten

Transportunternehmungen einbezogen werden können,
muss mindestens 100 km betragen Übersteigt die Gesamtentfer
nung 400 km, so ist das Generalabonnement vorteilhafter Das
Netzabonnement kann für 1 Jahr oder in vierteljährlichen Raten
bezogen werden

Vermietung von Fahrradern Die Reisenden können bei den meisten
Stationen der SBB und einigen konzessionierten Bahnunternehmungen

Fahrräder mieten Nähere Auskunft erteilen die Stationen

Reisegepäck
Als Reisegepäck zugelassen sind Gegenstande, die für Reisezwecke

bestimmt und leicht zu handhaben sind Die Höchstmasse sind
beschränkt und das Höchstgewicht beträgt 90 kg je Gepäckstück
Reisegepäck ist frühzeitig, wenn möglich schon am Vortag der
Reise, aufzugeben Wird die Beförderung mit einem bestimmten
Zug gewünscht, so ist das Gepäck mindestens 30 Minuten vor der
fahrplanmässigen Abfahrtszeit aufzugeben Reisegepäck wird mit
Regional und Schnellzügen befördert Züge, mit denen die
Beförderung von Reisegepäck ausgeschlossen oder beschränkt ist, sind
im Fahrplan angegeben

Gepackfracht Unabhängig von der Beförderungsstrecke wird je
Gepäckstuck und je 30 kg ein fester Preis erhoben Der Reisende,
welcher bei der Aufgabe ein fur die Beforderungsstrecke des
Reisegepäcks gültiges Billet vorweist, hat Anspruch auf eine niedrigere

Fracht als derjenige, welcher kein entsprechendes Billet
vorweisen kann

Güter

Gütersendungen sind mit Stuckgutfrachtbnef (weiss für Frachtgut
und rot für Schnellgut) oder mit Wagenladungsfrachtbrief aufzu
liefern Die Fracht für Stuckgutsendungen ist vom Absender zu
bezahlen Wagenladungen können frankiert oder unfrankiert
aufgegeben werden Nachnahmen sind zugelassen

Frachtgut Preisgünstigste Beförderungsart mit Güterzügen

Schnellgut Ist die beschleunigte Beförderungsart mit Schnellguterzü-
gen Als Schnellstuckgut eignen sich nur Gegenstände von höchstens

100 kg Gewicht, die bestimmte Höchstabmessungen nicht
überschreiten oder fur Guter in rollbaren Behältnissen von höchstens

400 kg

Bahn- Camionnage-Dienst (BCD) Durch diesen Dienst werden etwa
5000 Ortschaften und Weiler in der Schweiz an die direkte Bahn-
Abfertigung von Frachtgut und Schnellgut angeschlossen

129


	Eisenbahnverkehr

